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Kurztitel 
 
Öffentliche Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan Nr. 238-5 "Franckestraße" 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 238-5 "Franckestraße" und die Begründung  
    werden in der vorliegenden Fassung gebilligt.  
    Die Planungsziele stimmen mit dem Flächennutzungsplan überein. 
    Eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 1a Abs. 2 Nr. 3 BauGB wird nicht  
    durchgeführt. 
  
2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 238-5 "Franckestraße" und die dazugehörige  
    Begründung sind gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB für die Dauer eines Monats  
    öffentlich auszulegen.  
    Der Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung des  
    Bebauungsplanes ist ortsüblich bekanntzumachen. 
  
3. Die Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 BauGB zu beteiligen  
    und gem. § 3 Abs. 2 BauGB von der öffentlichen Auslegung zu benachrichtigen. 
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Begründung: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt, dass die Fläche des ehemaligen 
Busbahnhofes durch Einbeziehung in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
238-5 „Franckestraße“ neu beplant wird.  
Im Planentwurf werden im Wesentlichen die folgenden Ziele bei der Entwicklung des 
Kerngebietes berücksichtigt: 

- Aufhebung der trennenden Baugrenze zwischen dem ehemaligen Busbahnhof 
und den südlich angrenzenden Grundstücken, 

- Festsetzung eines Mindest- und Höchstmaßes für die Höhe baulicher Anlagen, 
- Festsetzung von Baugrenzen zu den öffentlichen Verkehrsflächen, 
- Festsetzung der Straßenverkehrsfläche Hasselbachstraße unter 

Berücksichtigung der noch herzustellenden Seitenanlagen. 
 
Eine gesonderte Kinderfreundlichkeitsprüfung und Behindertenfreundlichkeitsprüfung 
sind nicht erfolgt. Die Kinderbeauftragte und der Behindertenbeauftragte werden im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange einbezogen. 
 
 
 
 
 
 
 


